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Ergeht an: Rinderzucht Austria 
 
In Kopie an: Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz, 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtscha , Landwirtscha skammer Österreich, 
Österreichischer Rundfunk (ORF), Kronenzeitung, Austria Presse Agentur (APA) 
 
 

    Dornbirn, 18.01.2024 
 
Stellungnahme zu Vorwürfen der Rinderzucht Austria betreffend Rinderexporten nach Algerien 
 
Sehr geehrter Herr Ing. Auernig, sehr geehrter Herr DI Stegfellner BEd, 
 
wir nehmen auf den folgenden Seiten Stellung zu Ihrem „Faktencheck“ vom 16.1.2024 zum ORF Report 
Beitrag am 9. Jänner 2024, da Sie uns als „The Marker“ darin vorwerfen, nicht sorgfäl g gearbeitet zu 
haben. 
 
Die vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, aber auch von Landwirtscha sseite, zeigen das große 
öffentliche Interesse an diesem Thema. Aus unserer Sicht fehlen für eine ausgewogene, öffentliche 
Diskussion noch Fakten von Ihrer Seite. 
 
Deshalb möchten wir Sie, zusätzlich zur Kenntnisnahme unserer Stellungnahme, höflichst bi en, der 
Öffentlichkeit bis Freitag, den 26. Jänner, folgende Daten österreichischer Rinder zur Verfügung zu 
stellen, welche in den vergangenen 10 Jahren nach Algerien expor ert wurden: 
 
- Liste aller Orte, in denen aktuell österreichische Rinder gehalten werden und die Anzahl. 
- Sta s k zur Entwicklung der Rinderherden mit österreichischen Tieren und ihrer Nachkommen. 
- Anzahl der Betriebe, in denen Schulungen durch die Rinderzucht Austria sta gefunden haben. 
- Die Abgangsgründe, falls österreichische Rinder vor ihrem 8. Lebensjahr geschlachtet wurden. 
- Die angewendeten Schlachtmethoden aller österreichischen Rinder in diesem Zeitraum. 
 
Da die Transporte durch die Veterinärbehörden in Österreich bis zu den Quarantänestallungen in 
Algerien abgefer gt und unter Einhaltung der EU-Vorschri en durchgeführt werden müssen, bi en wir 
zusätzlich um folgende Informa onen: 
 
- Zulassungsdokumente für den Transport von Tieren (gerne geschwärzt) jener Firmen in Algerien, 

die den Transport der österreichischen Tiere ab den Häfen (Algier, Oran und Tenes) fortsetzen. 
- Befähigungsnachweis jener Personen, die die Tiere während der Überfahrt auf den Schiffen, sowie 

beim Weitertransport in Algerien betreuen. 
 
Wir möchten im Folgenden auch auf unsere sorgfäl ge Arbeitsweise hinweisen, mit der wir diesem 
durchaus sensiblen Thema begegnet sind. Auch mit der Überzeugung, dass durch die Inhalte unserer 
Stellungnahme, sowie die zusätzlichen Fakten von Ihrer Seite, eine sachliche Diskussion der 
Öffentlichkeit sta inden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 
Ing. Tobias Giesinger 
Gründer 

MArch. Ann-Kathrin Freude  
Gründerin   

Dr. iur. Patricia Patsch 
Recht 

 



  

The Marker | Widagasse 11 | A-6840 Dornbirn | Mail: kontakt@themarker.org | Tel: 0043 (0) 680 1199362 

1. Transport von Ried im Innkreis (OÖ) nach Sete in Frankreich 
 
Behauptung Rinderzucht Austria: 
            Seite 2, Oben 

 
 
 Stellungnahme: Der von uns dokumen erte Transport war kein „deutscher Transport“, sondern 

fand vom 20. auf den 21. April, von Ried im Innkreis nach Sete in Frankreich sta . 
 

Abgangsort 
EZG Fleckviehzuchtverband Inn- und 
Hausruckviertel 
Volksfestplatz 1 
4910 Ried im Innkreis 

Exporteur 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
Österreich 

 
Transporteur 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
Frankreich 

Zugmaschine 1: XX XXX XX  
Auflieger 1: XX XXX XX 
 
Zugmaschine 2: XX XXX XX 
Auflieger 2: XX XXX XX 

 

Verladung FIH-Ried, 20.4. – 17:20 Uhr Abfahrt FIH Ried, 20.4. – 19:35 Uhr 
 

Fahrt Oberösterreich, 20.4. – 19:50 Uhr  Einfahrt Hafen Sete, 21.4. – 14:15 Uhr 
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Im nächsten Absatz heißt es: 

 

 
 
 Stellungnahme: Auf dem Rohmaterial, welches wir dem ORF zur Verfügung gestellt ha en, sind die 

Ohrmarken eindeu g zu erkennen. Hier beispielha  zwei von insgesamt sieben eindeu g 
iden fizierbaren Ohrmarken mit den dazugehörigen Daten aus der AMA-Rinderdatenbank. Als 
„Abgang Dri land“ ist zwar Jagenbach angeführt, was aber lediglich die Adresse des 
Käufers/Exporteurs ist. Der tatsächliche Abgangsort war Ried im Innkreis.  

 

 
Bei der vom ORF gezeigten Versteigerung wurden auch Rinder für den Export nach Algerien angekau .  
Der Zusammenhang mit dem von uns dokumen erten Transport kann deswegen klar in Verbindung 
gesetzt werden. 
 
Wenn von Seiten der Rinderzucht Austria oder des FIH Interesse an Details zum gegenständlichen, 
dokumen erten Transport besteht, steht das Team von The Marker gerne für weitere Informa onen zur 
Verfügung. 
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2. Schiffstransport 
 
Behauptung Rinderzucht Austria: 

Seite 2, Mi e 

 
 
 Stellungnahme: Da wir die Verladung österreichischer Rinder auf die „Karim Allah“ im Hafen von 

Sete in Frankreich dokumen ert haben, wollen wir auch hierzu Stellung nehmen. Es wurde 
dokumen ert, dass die Rinder des Transportes in Punkt 1. direkt von den beiden Lkw auf das 
Transportschiff „Karim Allah“ umgeladen wurden. Ebenso liegen Daten vor, die belegen, dass der 
Zielhafen Algier in Algerien war. Der Zusammenhang zu den gezeigten Aufnahmen ist somit nicht 
irreführend. 

 
Im Folgenden das konkrete Beispiel von fünf Rinden, die nach der Reihe ab 14:40 Uhr vom Lkw, mit dem 
Kennzeichen XX XXX XX (Auflieger: XX XXX XX), auf das Schiff „Karim Allah“ umgeladen wurden. 
 

Transitabwicklung 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
Frankreich 

Schiff 
Karim Allah / IMO: 6519144 
Besitzer: Khalifeh Livestock TRD CO SARL 
Betrieber: Care of Talia Shipping Line Co SARL 
Ghazieh, Saida, Libanon 

 
 
Das unter libanesicher Flagge verkehrende Schiff “Karim Allah” (mit 59 Jahren eines der ältesten 
Schiffe im Mi elmeer): 
 

 
  



  

The Marker | Widagasse 11 | A-6840 Dornbirn | Mail: kontakt@themarker.org | Tel: 0043 (0) 680 1199362 

Lkw der Firma „XXXXXXXXXXXX“ und Entladung der Rinder: 

 

 
 
 
Übersicht Verladungssitua on Hafen Sete: 
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Vergleich der Merkmale belegt: die Rinder auf dem Lkw wurden auf die „Karim Allah“ umgeladen 
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Laut Schiffsdaten1 war der Zielhafen Algier in Algerien: 
 

 
 
 
Detaillierte Daten der Überfahrt liegen als Rohdaten vor – ein Auszug:  
 

 
  

 
1 h ps://voyage.vesselfinder.com/620fc65f3f8d8c7a5521fda97c67c2af 
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3. Rechtliche Auslegungen 
 
Behauptung Rinderzucht Austria: 
           Seite 3, Oben 

 
 
 Stellungnahme: Zu den rechtlichen Punkten wollen wir auf Aussagen von Expert:innen verweisen, 

mit denen wir gesprochen haben. 
 

Zur Argumenta on, dass die vorgeschriebene Ruhepause auf dem Schiff vorgenommen wird, nach 
den 18 Stunden Fahrt zum Hafen, ist deren Ansicht nach zumindest fraglich, 

 

a) ob die „Umladung“ auf ein Schiff als „Abladung“ definiert werden kann, da die Tiere lediglich von 
einem Transportmi el auf das nächste umgeladen werden, 

 

b) auf welcher rechtlichen Grundlage diese Argumenta on beruht, da Schiffe Transportmi el sind 
und keine zugelassenen Kontrollstellen. 

 
Den Tieren stünde laut dessen Aussagen nach 18 Stunden Lkw-Fahrt und vor einer Umladung, eine 
24-stündige Pause an einer zugelassenen Kontrollstelle (die u.a. veterinärmedizinische 
Überwachung vorschreibt) zu, auch wenn die Höchstbeförderungsdauer von 29 Stunden noch nicht 
erreicht wurde. 

 
Weiters wollen wir darlegen, was unsere Recherchen ergeben haben. Uns vorliegendes 
Videomaterial (aus Gründen des Quellenschutzes können wir diese Bilder hier nicht einfügen) von 
der Umladung österreichischer Rinder auf algerische Lkw am Hafen von Algier, wir  die Frage auf, 
inwieweit diese Straßentransportmi el den Bes mmungen der Tiertransportverordnung EG1/2005 
entsprechen können. Diese gilt eines Urteils2 des EuGH nach bis zum Bes mmungsort, und somit 
auch in Algerien. 

 
Die folgenden Aufnahmen zeigen zwar nicht den Transport von einem Hafen zu einer 
Quarantänestallung, die Transpor ahrzeuge sind jedoch vergleichbar. 

 

  

 
2h ps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applica on/pdf/2015-04/cp150043de.pdf 
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4. Haltung und Schlachtung der Tiere in Algerien  
 
Behauptung Rinderzucht Austria: 
           Seite 3, Mi e 

 
 
 Stellungnahme: Es wird nicht gesagt, dass die Rinder nach einer Melkperiode geschlachtet werden. 

 
Ann-Kathrin Freude von The Marker sagt im Beitrag, dass die Tiere als Milchkühe genutzt werden, 
so lange sie Milch geben und im Anschluss getötet werden. Die „Nutzung als Milchkuh“ schließt eine 
erneute Abkalbung nicht aus. Wörtlich: „Diese Tiere sollen, wenn sie angekommen sind, sofort ihr 
Kalb bekommen. Die Idee ist nämlich, dass sie danach als Milchkuh dort genutzt werden. Das wird 
auch gemacht, die Kuh wird so lange gemolken, wie sie Milch gibt. Und danach eben getötet.“ 

 

 
 

Seite 4, Oben 

 
 
 Stellungnahme: Die Existenz eines solchen Gesetzes wurde nicht, zumindest nicht von uns, bewusst 

zurückgehalten. 
 

Das entsprechende Gesetz3 aus dem Jahr 1991 liegt dem Marker ebenfalls vor – wenn es auch nicht 
Teil des besagten Gespräches mit der Außenhandelsstelle der österreichischen Wirtscha skammer 
in Algier war. 
 
Zur Haltefrist von 8 Jahren: Die Firma Klinger, die Rinder aus Österreich u.a. nach Algerien expor ert, 
wirbt auf ihrer Webseite mit einer Nutzungsdauer (was gut mit Studien übereins mmt) bei 
Fleckvieh von 3,6 Jahren, bei Holstein von 3,2 Jahren und Braunvieh von 3,8 Jahren. 
 
Dass diese Tiere unter algerischen Umständen im Durchschni  über 6 Jahre (ab Abkalbung) lang 
genutzt werden sollen, ist äußerst fragwürdig und passt auch nicht mit der sinkenden 
Rinderpopula on in Algerien zusammen. Zusätzlich ist anzumerken, dass in Algerien geborene Tiere 
in den allermeisten Fällen über keine staatlichen Ohrmarken verfügen, was den Nachweis des Alters 
verunmöglicht. 

  

 
3 h ps://archive.gaze es.africa/archive/dz/1991/dz-government-gaze e-dated-1991-12-25-no-68.pdf 
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Weiters sagt Franz Bachleitner, ehemaliger österreichischer Wirtscha sdelegierter in Algier in einem 
Bericht4 der Rinderzucht Austria: „Die Sta s ken zeigen, dass Ende 2020 in Algerien rd. 1,8 Millionen 
Rinder – darunter 900.000 Zuchtrinder – gehalten wurden, was einen Rückgang von -18.18 % im 
Vergleich zum Jahresende 2017 entspricht, denn die Trockenheit der letzten Jahre zwang viele 
Bauern zur Reduk on ihres Viehbestandes.“ 

 
 
Behauptung Rinderzucht Austria: 
           Seite 4, Oben 

 
 
 Stellungnahme: Uns liegen keinerlei Informa onen vor, dass österreichische „Zuchtrinder“ in 

Algerien „entsprechenden Haltungsauflagen“ unterliegen.  
 
The Marker hat mit Hilfe eines gerichtlich anerkannten Dolmetschers mit Landwirten, Viehhändlern 
und Impor irmen in Algerien gesprochen. Keine der interviewten Personen wusste etwas von einem 
Herdenau auprogramm. Keine der interviewten Personen wusste etwas über eine Ohrmarken-
Datenbank. 

 
Wir haben auch mit Landwirten gesprochen, die Rinder mit österreichischen Ohrmarken halten, 
aber nicht wussten, dass die Tiere überhaupt aus Österreich stammen. Ebenso wenig bei den auf 
den Viehmärkten in Algerien angebotenen Rindern. Die Tiere können bar bezahlt und mitgenommen 
werden – die Daten auf den Ohrmarken spielen dabei lt. den involvierten Personen keine Rolle. 

 
4 h ps://www.rinderzucht.at/kuhrier.html?file=files/rinderzucht-austria/01-rinderzucht-austria/kuhrier/2022/rinderzucht-austria-kuhrier-
ausgabe-2022-03.pdf 
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Beispiel – Österreichische Rinder auf algerischen Märkten:  
 

Rind aus Oberösterreich auf Viehmarkt in 
Shalgoum El Aid, Provinz Mila am 28.9.2023 

Rind aus Oberösterreich auf Viehmarkt in Khemis 
Miliana, Provinz Ain Defla am 1.11.2022 
 

 
 
Behauptung Rinderzucht Austria: 
           Seite 4, Mi e 

 
 
 Stellungnahme: Nach einem Jahr intensiver Recherche, auch vor Ort, können wir diese Aussage, 

dass österreichische „Zuchtrinder“ einen wich gen Beitrag zum Au au einer eigenständigen 
Rinderwirtscha  in Algerien leisten, nicht nachvollziehen. 
 
Der Rinderbestand in Algerien ist weiter rückläufig. Die anhaltende Trockenheit – wir haben 
vergangenes Jahr über die Nachrichten von den verehrenden Waldbränden erfahren – führt dazu, 
dass mehr Fu ermi el impor ert werden müssen und somit wiederum die Abhängigkeit vom 
Ausland verstärkt wird. 
 

 
Office Na onal des Sta s ques Algérie5 

 
5 h ps://www.ons.dz/spip.php?rubrique307 
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Der dadurch resul erende Preisans eg bei Fu ermi eln zwingt Bauern dazu, ihre Tiere 
frühzei g zu schlachten. Wir haben u.a. mit einem ehemaligen Schlachthofmitarbeiter 
gesprochen, der sagte, dass die Bauern einen Teil ihrer Milchkühe schlachten würden, um den 
Rest der Herde ernähren zu können. 

 
Zusätzlich verunmöglicht die sich ständig ändernde poli sche Lage nicht nur eine nachhal ge 
Rinderwirtscha  in Algerien, sondern auch einen nachhal gen Export von Rindern aus 
Österreich. 

 
Der Export von Sperma könnte lt. Expert:innen, mit denen wir gesprochen haben, die Exporte 
lebender Rinder deutlich reduzieren. Jedoch sind 3.000 Por onen im Vergleich zu den viel 
kleineren Ländern wie Albanien mit 52.000, Montenegro mit 45.815 oder der Kosovo mit 46.900 
gelieferten Por onen alleine im Jahr 20196, sehr gering. 

 
6 h ps://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/1716/imfname_806047.pdf 


